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RS OGH 2003/10/30 8ObA45/03f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.2003

Norm

ABGB §1151 IA

Rechtssatz

Die Regelungen des 26. Hauptstücks des ABGB sind unmittelbar nur auf den abhängigen Arbeitsvertrag anzuwenden.

Bei sachlicher Rechtfertigung ist bloß eine analoge Anwendung arbeitsrechtlicher Bestimmungen auf den freien

Dienstvertrag zu erwägen.

Entscheidungstexte

8 ObA 45/03f
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